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Prasidialverfigung Verwaltungsgericht, 21.03.2018

Offentliches Beschaffungswesen, Art. 17 Abs. 2 IV6B.Die Vorinstanz hat sich
gegen das sinngemasse Gesuch der Beschwerdefiihrerin um aufschiebende
Wirkung nicht ausdriicklich zur Wehr gesetzt. Zudem liegen unterschiedliche
Angaben der Vorinstanz zum Preis, zu welchem der Zuschlag erteilt wurde
vor. Der Beschwerde ist deshalb die aufschiebende Wirkung zu gewahren
(Prasidialverfiigung Verwaltungsgericht, B 2018/74).

Verfahrensbeteiligte

ARGE Fromm + Partner AG / Ingenieurbiiro Rissi + Partner AG, c/o Ingenieurbiro
Rissi + Partner AG, Dornau 5, 9477 Tribbach,

Beschwerdefiihrerinnen und Gesuchstellerinnen,

gegen

Politische Gemeinde Altstatten, vertreten durch den Stadtrat, 9450 Altstatten,
Vorinstanz,

und

IG DOSB, c/o Straub AG, Ingenieure + Geoinformatiker, Masanserstrasse 17,
7000 Chur,
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Beschwerdegegnerin,

Gegenstand

Vergabe Brendenbach Geschieberiickhalt Weidest (Ingenieurarbeiten) /

aufschiebende Wirkung

Der Abteilungsprasident stellt fest:

Der sowohl fur die Fromm + Partner AG als auch fir die Ingenieurbiro Rissi + Partner
AG (Beschwerdeflihrerinnen) einzelzeichnungsberechtigte Patrick Rissi hat flir die von
den beiden Unternehmen gebildete Arbeitsgemeinschaft gegen die Verfligung des
Stadtrates der Politischen Gemeinde Altstatten (Vorinstanz) vom 5. Mérz 2018, mit
welcher die Ingenieurarbeiten fiir das Auflageprojekt und die Realisierung des
Geschieberlckhalts ,,Weidest“ beim Brendenbach zum Preis von CHF 241‘605.78
inklusive Mehrwertsteuer an die IG DOSB (Beschwerdegegnerin) vergeben wurde

(act. 2/1), mit Eingabe vom 13. Méarz 2018 Beschwerde beim Verwaltungsgericht
erhoben. Sinngemass ersuchen die nicht rechtskundig vertretenen
Beschwerdeflihrerinnen darum, der Beschwerde aufschiebende Wirkung zu gewéhren.
Der zustandige Abteilungspréasident hat der Vorinstanz deshalb mit verfahrensleitender
Verfigung vom 14. Mérz 2018 den Abschluss des Vertrags einstweilen untersagt.
Innert der gleichzeitig angesetzten Frist haben sich weder die Beschwerdegegnerin
noch die Vorinstanz zum sinngemassen Gesuch der Beschwerdefiihrerinnen um
aufschiebende Wirkung vernehmen lassen. Ebensowenig hat die Vorinstanz dem
Gericht die Vergabeakten eingereicht. Bei der Klarung der Rechtzeitigkeit der
Beschwerdeerhebung hat sich ferner ergeben, dass die Mitteilungen des Zuschlags
und der Nichtberlcksichtigung der Ubrigen Angebote den Anbietern lediglich mittels A-
Post — und insbesondere nicht mit eingeschriebenem Brief — er6ffnet wurden. Ferner ist
im Schreiben der Vorinstanz an die Beschwerdegegnerin vom 6. Mérz 2018 von einem
Nettopreis inklusive Mehrwertsteuer von CHF 77022.50 (und nicht wie in der
Zuschlagsverfigung vom 5. Marz 2018 von CHF 241‘605.78) die Rede.
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Der Abteilungsprasident erwagt:

1. Gemass Art. 42 der Verordnung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (sGS
841.11, V6B) entscheidet der Prasident des Verwaltungsgerichts grundsatzlich innert
einer Ordnungsfrist von zehn Tagen nach Eingang der Beschwerde Uber das Gesuch
um Gewaéhrung der aufschiebenden Wirkung. Da das Verwaltungsgericht in
Abteilungen gegliedert ist, steht diese Befugnis dem Abteilungspréasidenten zu (Art. 4
Abs. 1 des Reglements Uber die Organisation und den Geschéaftsgang des
Verwaltungsgerichts, sGS 941.22, in Verbindung mit Art. 33 Abs. 2 des Gesetzes Uber
die Verwaltungsrechtspflege, sGS 951.1, VRP).

2. Die aufschiebende Wirkung kann erteilt werden, wenn die Beschwerde ausreichend
begriindet erscheint und keine Uberwiegenden 6ffentlichen oder privaten Interessen
entgegenstehen (Art. 5 des Einfuhrungsgesetzes zur Gesetzgebung Uber das
offentliche Beschaffungswesen, sGS 841.1, EG6B, in Verbindung mit Art. 17 Abs. 2 der
Interkantonalen Vereinbarung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen, sGS 841.32,
IV6B). Die Vorinstanz hat sich zum Gesuch der Beschwerdeflihrerinnen um
aufschiebende Wirkung nicht gedussert. Nach der verwaltungsgerichtlichen
Rechtsprechung wird die aufschiebende Wirkung regelméssig gewahrt, ohne die
Erfolgsaussichten der Beschwerde naher zu prifen, wenn sich die Vergabeinstanz -
wie vorliegend der Fall - gegen die Erteilung der aufschiebenden Wirkung nicht
ausdricklich zur Wehr setzt (vgl. VerwGE B 2015/49 vom 9. April 2015,
www.gerichte.sg.ch; VerwGE B 2015/90 vom 3. Juni 2015, VerwGE B 2015/33 vom

9. Mérz 2015 E. 2 mit Hinweisen auf VerwGE B 2014/96 vom 5. Juni 2014 und VerwGE
B 2013/206 vom 9. Oktober 2013). Griinde oder auf dem Spiel stehende Interessen, die
eine Erteilung der aufschiebenden Wirkung a priori ausschliessen wirden, sind

ebenfalls keine ersichtlich.

3. Das Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde ist
demzufolge gutzuheissen. Die aufschiebende Wirkung kann wieder entzogen werden,
wenn wahrend des Verfahrens festgestellt wird, dass sich die Beschwerde als

unbegrindet erweist oder die Interessenabwégung neu vorzunehmen ist.
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4. In der Sache ist anzufiigen, dass nach konstanter bundesgerichtlicher
Rechtsprechung Verfligungen, die der betroffenen Person nicht korrekt erdéffnet worden
sind, nicht rechtskréftig werden. Wird die Er6ffnung beziehungsweise der Erhalt einer
Verflgung bestritten, tragt die Behorde die Beweislast fir die Zustellung einschliesslich
des Zeitpunkts derselben (vgl. BGer 5A_264 und 495/2007 vom 25. Januar 2008 E. 3.3
mit Hinweisen auf BGE 122 | 97 E. 3a/bb und 3b; 130 111 396 E. 1.3 und 114 11l 51 E. 4;
BGer 2C_71/2012 vom 26. April 2012 E. 2.2.1). Wird die Tatsache oder das Datum der
Zustellung nicht eingeschriebener Sendungen bestritten, ist daher im Zweifelsfall auf
die Darstellung des Empfangers abzustellen (BGer 9C_282/2014 vom 25. Méarz 2015

E. 3.2, 9C_156/2014 vom 12. Juni 2014 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 129 | 8 E. 2.2). Der
Vorinstanz bleibt es unbenommen, von den nicht berticksichtigten Bewerbern
schriftliche Bestéatigungen Uber den Zeitpunkt der per A-Post erfolgten Zustellung der
entsprechenden Mitteilungen und gegebenenfalls schriftliche Rechtsmittelverzichte

einzuholen.

Ferner missen mit der Rechtskraft des Zuschlags, welcher das 6ffentlich-rechtliche
Verfahren der Vergabe abschliesst, alle wesentlichen Elemente des klnftigen Vertrags
feststehen. Dazu gehéren neben der Wahl des Vertragspartners insbesondere die zu
erbringenden Leistungen und Gegenleistungen, und damit vorab auch der Preis, zu
welchem die Vergabebehdrde das mit dem Zuschlag bedachte Angebot annehmen
will. Im Rahmen des Vertragsabschlusses, welcher gestutzt auf den Zuschlag erfolgt,
diirfen grundsatzlich keine wesentlichen Anderungen des vorgesehenen Vertragsinhalts
mehr vorgenommen werden, da sonst die geforderte Transparenz des
Vergabeverfahrens missachtet und damit die Gleichbehandlung der Anbietenden,
welche dieses Verfahren zu gewéhrleisten hat, wieder infrage gestellt wirde. Im
Zeitpunkt des Vergabeentscheides muss den Anbietenden wie der Vergabeinstanz
bekannt sein, welchen Inhalt der kiinftige Vertrag im Fall eines Zuschlags flr sie haben
wird (vgl. Prasidialverfigung B 2015/77 vom 22. Mai 2015 E. 2; Galli/Moser/Lang/
Steiner, Praxis des 6ffentlichen Beschaffungsrechts, 3. Aufl. 2013, Rz. 1089). Die
angefochtene Zuschlagsverfigung vom 5. Méarz 2018 und die Mitteilung der Vorinstanz
vom 6. Méarz 2018 an die Beschwerdegegner stimmen hinsichtlich des Preises nicht
Uberein. In ersterer ist von einem Nettopreis inklusive Mehrwertsteuer von

CHF 241‘605.78 und in letzterer von CHF 77°022.50 die Rede. Da die Vorinstanz dem

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 4/6



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

Gericht die Vergabeakten und insbesondere die Angebote nicht eingereicht hat, ist der

Preis, zu welchem die Beschwerdegegnerin ihre Leistungen offeriert hat, nicht bekannt.

Im Verwaltungsverfahren vor den verfigenden Behérden sind die Bestimmungen Uber
das Institut der Berichtigung gemass Art. 939Ut ff \VRP nicht anwendbar. In diesen
Verfahren stehen jedoch die Institute der Wiedererwagung beziehungsweise des
Widerrufs zur Verfligung. Die Mdglichkeit der Berichtigung ist in diesen Instituten
enthalten (vgl. Cavelti/Végeli, Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kanton St. Gallen, 2. Aufl.
2003, Rz. 1076; Prasidialverfigung B 2015/77 vom 22. Mai 2015 E. 2).
Dementsprechend bleibt es der Vorinstanz unbenommen, erforderlichenfalls die

angefochtene Zuschlagsverfigung vom 5. Méarz 2018 zu widerrufen.

5. Vorinstanz und Beschwerdegegnerin ist Gelegenheit zu geben, innert einer nicht
erstreckbaren Frist bis 17. April 2018 (die Gerichtsferien gelten nicht) zur Beschwerde
materiell Stellung zu nehmen, wobei nach unbenltztem Ablauf der Frist der Verzicht
auf eine Stellungnahme angenommen wiirde. Die Vorinstanz ist zudem aufzufordern,
dem Gericht sdmtliche Akten der Vergabe einzureichen. Nach unbenutzter Frist ist

aufgrund der vorhandenen Akten zu entscheiden.

6. Die Kosten dieser Verfigung sind bei der Hauptsache zu belassen.

Der Abteilungsprasident verfiigt:
1. Das Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung wird gutgeheissen.

2. Der Vorinstanz wird bis zu einem anderslautenden Entscheid Uber die aufschiebende
Wirkung beziehungsweise bis zum Entscheid des Gerichtes Uber die Beschwerde der

Vertragsschluss untersagt.

3. Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin werden eingeladen, bis 17. April 2018
materiell zur Beschwerde Stellung zu nehmen (in dreifacher Ausfertigung). Nach

unbenitzter Frist wird Verzicht angenommen. Die Vorinstanz wird aufgefordert, innert
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gleicher Frist die vollstandigen Vergabeakten einzureichen. Nach unbenutzter Frist wird

aufgrund der vorhandenen Akten entschieden.
4. Es gelten keine Gerichtsferien.

5. Uber die Kosten dieser Verfiigung wird mit der Hauptsache entschieden.

Der Abteilungspréasident

Zurn

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 6/6



	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte
	Präsidialverfügung Verwaltungsgericht, 21.03.2018
	Öffentliches Beschaffungswesen, Art. 17 Abs. 2 IVöB.Die Vorinstanz hat sich gegen das sinngemässe Gesuch der Beschwerdeführerin um aufschiebende Wirkung nicht ausdrücklich zur Wehr gesetzt. Zudem liegen unterschiedliche Angaben der Vorinstanz zum Preis, zu welchem der Zuschlag erteilt wurde vor. Der Beschwerde ist deshalb die aufschiebende Wirkung zu gewähren (Präsidialverfügung Verwaltungsgericht, B 2018/74).


	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte


		2024-05-27T08:36:24+0200
	"9001 St.Gallen"
	Publikationsplattform Kanton St.Gallen


	



